


4. Sonderveranstaltungen

Freie Preisgestaltung je nach Veranstaltung 

5. Eigene Vorstellungen mit Gästen und Veranstaltungen an anderen Orten

Erwachsene: 

Rentnerinnen/ Rentner: 

Schüler/Auszubildende/Studenten: 

Ermäßigte: 

6. Ermäßigungen

25,00 € 

25 ,00 € 

9,00€ 

14,00 € 

Ermäßigungsberechtigte Personen sind Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeits­
lose (Arbeitslosengeld nach SGB II (ALG II/Sozialgeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe/ 
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung/Hilfe zum Lebensunterhalt) oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Schwerbehinderte 
(GdB mind. 50%) bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises. 

Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen „B" im Schwerbehinderten­
ausweis zahlen keinen Eintritt. 

Bei Gastspielen im Kinder- und Jugendbereich sowie Sonderveranstaltungen im 
Abendspielplan können keine Anrechtspreise bzw. Ermäßigungen gewährt werden. 

7. Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt mit der neuen Spielzeit 2024/25 zum 01.04.2025 in Kraft. 

Armin Müller 
Oberbürgermeister 


